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SchwArbG § 1 Zweck des Gesetzes
(1) Zweck des Gesetzes ist die Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit.
(2) Schwarzarbeit leistet, wer Dienst- oder Werkleistungen erbringt oder ausführen lässt 
 und dabei 

	 1.	als	Arbeitgeber,	Unternehmer	oder	versicherungspflichtiger	Selbstständiger	seine	sich	
auf Grund der Dienst- oder Werkleistungen ergebenden sozialversicherungsrechtlichen 
Melde-,	Beitrags-	oder	Aufzeichnungspflichten	nicht	erfüllt,

	 2.	als	Steuerpflichtiger	seine	sich	auf	Grund	der	Dienst-	oder	Werkleistungen	erge-
benden	steuerlichen	Pflichten	nicht	erfüllt,

 3. als Empfänger von Sozialleistungen seine sich auf Grund der Dienst- oder Werklei-
stungen	ergebenden	Mitteilungspflichten	gegenüber	dem	Sozialleistungsträger	nicht	
erfüllt,

 4. als Erbringer von Dienst- oder Werkleistungen seiner sich daraus ergebenden Ver-
pflichtung	zur	Anzeige	vom	Beginn	des	selbstständigen	Betriebes	eines	stehenden	
Gewerbes (§ 14 der Gewerbeordnung) nicht nachgekommen ist oder die erforderliche 
Reisegewerbekarte (§ 55 der Gewerbeordnung) nicht erworben hat,

(3)	 Absatz	2	findet	keine	Anwendung	für	nicht	nachhaltig	auf	Gewinn	gerichtete	Dienst-	
oder Werkleistungen, die 

1. von Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung oder Lebenspartnern,
2. aus Gefälligkeit,
3. im Wege der Nachbarschaftshilfe oder
4. im Wege der Selbsthilfe …
erbracht werden. 

Quelle: Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1922) geändert worden ist
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